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Zürich, den SS. Februar 18SS

Hin Mcht'ger Vorsah ist nicht z« erfüllen.
Geht nicht die Thatkraft mit ihm Kand in Kand.

Verbandswesen.

Der Gewerbeverein Baden
hat einstimmig folgende Be-
Müsse gefaßt: 1. Gegen die

gemeingefährliche Hetzerei in
der Unionswirtschaft zum
„Kunstgütli" in Baden ist in
geeigneter Form öffentlich zu

protestieren. 2. Jegliche Einmischung von Arbeiter-
organisations, speziell der Organe der sogen. „Arbeiter-
union", in die Verhältnisse zwischen selbständig etablierten
Handwerksmeistern und Geschäftsinhabern einerseits
und ihren Arbeitern anderseits wird auf das entschiedenste
zurückgewiesen. In Streitfälleu werden keine andern,
als die gesetzlichen Instanzen anerkannt. 3. Der Vor-
stand des kantonalen Gewerbevereins wird ersucht, un-
verzüglich die nötigen Schritte zu thun, um den Beschluß
unter Ziffer 2 für den kantonalen Verband, sowie für
den schweizerischen Gewerbeverein allgemein verbindlich
zu machen.

Beleuchtung, sonst, einst und jetzt.
Nach einem Vortrag des Herrn Prof. Dr. Lunge in Zürich, ge-

halten am 9. Februar 1899 im Rathaus, frei bearbeitet
von Hrch. Lienhard, Zürich I.

Soweit die Geschichte der Menschheit reicht, läßt
sich auch das Bedürfnis nach künstlicher Beleuchtung
nachweisen. Als einfachstes Hülfsmittel erwies sich das

Holz, speziell das mit Harz durchzogene Kienholz,
wie es von Homerszeiten bis tief ins Mittelalter, ja
in manchen Gebirgsgegenden bis zum Anfang unseres
Jahrhunderts für Beleuchtungszwecke gebräuchlich war,
sei es als Spähn, sei es im offenen Kamin. Dann
kommen die Harzfackeln oder Harz in Becken,
in welch'' letzteren auch schon sehr frühe Fette und
Oele zur Verbrennung gelangten. Oellampen
finden wir schon in den ältesten römischen Gräbern.
Kerzen waren den Griechen noch nicht bekannt, wohl
aber den Römern, die zu Pliniuszeiten schon unter-
scheiden zwischen Wachs- und Talgkerzen und
deren Herstellung mit Dochten beschreiben. Allgemein
in Gebrauch gelangten die Wachs-, und später die
Talgkerzen namentlich durch die christliche Kirche. Der
wesentlichste Nachteil der Kerzen, abgesehen vom Preis,
bestand bis vor 70 Jahren in dem lästigen Putzen
oder Abbrechen des Dochtes, worüber noch Goethe sich

schwer beklagt. Erst mit der Herstellung der Stearin-
kerze ward dieser Uebelstand überwunden. Stearin
(mit Palmitin) und Olein bilden die Hauptbestandteile
des Talges; ersteres besitzt einen höheren Schmelzpunkt
als der Talg, ist spröder, fester und trockener, fühlt
sich nicht so schmierig an, steckt nicht und ist überhaupt
dem Wachse ähnlicher.

Die Kerzen werden entweder gegossen oder gezogen;
beide Verfahren werden bei Talgkerzen — das erstere
bei Stearin und Wallrat, das letztere bei Wachskerzen
— angewendet. Es ist hiebei von Wichtigkeit, zwischen
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